
zur bestandenen Lehrabschlussprüfung
mit AUSZEICHNUNG

Die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der Wirtschaftskammer Steiermark ersetzen Ihnen 

auf Grund Ihrer hervorragenden Leistungen die Kosten Ihres Führerscheins der Klasse B

bis max. EUR 1.000,00.

Zur Antragstellung sind jene Lehrlinge berechtigt, die die Lehrabschlussprüfung mit Auszeich-

nung bestanden haben und innerhalb von 24 Monaten ab Ausstellungsdatum des LAP-Zeugnisses 

einen Antrag einreichen.

Beim Projekt „Lehrlingsförderung Tourismus - Mobilität“ handelt es sich um einen Zuschuss in der Höhe von € 1.000,00 zu den Führerscheinkos-
ten für Lehrlinge in den Berufsbildern Gastronomiefachmann/frau, Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Koch/Köchin, Restaurantfachmann/frau 
und Systemgastronomiefachmann/frau, die die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert haben und über einen Lehrvertrag 

mit einem Betrieb der Fachgruppe Gastronomie und Hotellerie der Wirtscaftskammer Steiermark verfügen.

Gratulation

Einreichstelle:

WKO Steiermark

Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie

 Körblergasse 111-113

8010 Graz

Benötigte Unterlagen:

• LAP-Zeugnis mit Auszeichnung (Kopie)

• Fahrschulrechnung inkl.

Zahlungsbestätigung (original)

• Führerschein (Kopie)

• Bankverbindung

KoR Hans Spreitzhofer
Obmann der Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft

Klaus Friedl
Obmann der

Fachgruppe Gastronomie

Alfred Grabner
Obmann der

Fachgruppe Hotellerie

Mail: gastronomie@wkstmk.at


